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VORWORT 
 
 
Die Euregio Maas-Rhein ist seit jeher bemüht, eine harmonische sozioökonomische 
Entwicklung der Grenzregion D/B/NL zu fördern. In diesem Zusammenhang ist die 
Arbeitnehmermobilität innerhalb dieser Region von großer Bedeutung. Leider wird die 
grenzüberschreitende Mobilität trotz großer Koordinierungsbemühungen der Europäischen 
Union  nach wie vor durch viele Hindernisse beeinträchtigt. Die Unterschiede in den 
nationalen Steuer- und Sozialsystemen führen dazu, dass in den Grenzregionen Probleme 
entstehen, die der für die Regionalentwicklung notwendigen grenzüberschreitenden Mobilität 
am Arbeitsmarkt im Wege stehen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Euregio Maas-Rhein ein Interreg-Projekt eingerichtet. Die 
TaskForce Grenzgänger arbeitet seit dem 1. Januar 2006 in enger Zusammenarbeit mit den 
Beratungsstellen daran, Mobilitätshindernisse klar zu identifizieren, juristisch einwandfrei zu 
untersuchen und Lösungsansätze zu entwickeln. 
 
Die Lösungen für die meisten  Probleme sind auf der Ebene der nationalen Ministerien oder 
bei den Koordinierungsorganen im Sozial- und Gesundheitsbereich zu suchen. Von dieser 
Ebene aus müssen auch die Vorschläge für politische und gesetzgeberische Initiativen 
kommen. Leider fehlt diesen Stellen wegen der Vielfalt ihrer Aufgabenbereiche und wegen 
der geografischen Entfernung zu den Grenzregionen oft die Sensibilität für die spezifischen 
Probleme vor Ort. Nicht selten hört man die Einschätzung, es handele sich doch nur um einige 
tausend Betroffene oder man wolle die „Rosinenpickermentalität“ nicht unterstützen.  
 
Dieser Auffassung muss natürlich vehement widersprochen werden. Es wird immer 
deutlicher, dass dem Abbau der Mobilitätshindernisse in den europäischen Grenzräumen mehr 
Bedeutung beigemessen werden muss. Dabei geht es nicht nur um die gerechte Behandlung 
von Arbeitnehmern, Selbständigen und deren Familienangehörigen, sondern auch um das 
Ausräumen der Hürden für eine harmonische Regionalentwicklung in Gebieten, die durch 
ihre Grenzlage ohnehin schon benachteiligt sind.  
 
Die Feststellung, dass in den EU-Binnengrenzräumen insgesamt relativ wenig 
Arbeitsmarktmobilität zu verzeichnen ist, soll nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass man 
sich um dieses Phänomen nicht zu kümmern braucht. Die auffallend geringe Zahl der 
Grenzpendler ist vielmehr ein eindeutiger Indikator dafür, dass der grenzüberschreitenden 
Mobilität immer noch beachtliche Hindernisse im Weg stehen. 
 
Des Weiteren ist der Aspekt der europäischen Binnenintegration nicht zu unterschätzen. 
Wenn Bürger, die aufgrund von Systemunterschieden in den Grenzräumen in untragbare 
Situationen geraten sind, sich an den Kopf fassen und sagen: „das kann doch nicht Europa 
sein”, dann ist das dem Ziel der Integration nicht zuträglich.  

 
 

Hans Niessen 
Geschäftsführer der Grenzgänger TaskForce EMR  
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1.  Steuerwesen 
 

1.1 Maximale Grenze des ausländischen Einkommens im deutschen Steuerrecht: Hürde 
für unbeschränkte Steuerpflicht 
 
Problembeschreibung: 
 
1) Herr und Frau X wohnen in Belgien. Frau X arbeitet in Deutschland und verdient 29.075,- 
€ im Jahr. Herr X verdient in Belgien jährlich 12.272,- €. Der deutsche Fiskus darf die 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von Frau X besteuern. Sie wird als unbeschränkt 
steuerpflichtig eingestuft und muss 2.912,- € an Steuer zahlen.  
 
Im darauf folgenden Jahr ist das Einkommen vom Herrn X gestiegen: er verdient jetzt mehr 
als 12.272,- € in Belgien. Diese Gehaltserhöhung hat Konsequenzen für den Betrag, den Frau 
X für ihr – gleich bleibendes – Gehalt in Deutschland an Steuern zahlen muss. Sie hat nicht 
mehr die Möglichkeit, als unbeschränkt Steuerpflichtige behandelt zu werden. Sie muss jetzt 
4.858,- € Steuern zahlen, das heißt 1.946,- € mehr. Zur Erläuterung dieses Casus finden Sie 
Beispielberechnungen in Anhang I1. 
 
2) Dieses Problem betrifft auch Grenzgänger, die arbeitslos werden. Herr Y wohnt in Belgien, 
arbeitet in Deutschland und wird arbeitslos. Er unterliegt laut der EG-Verordnung Nr. 
1408/71 im Prinzip den Rechtsvorschriften seines Wohnsitzlandes2. Belgien zahlt demnach 
sein Arbeitslosengeld und hat diesbezüglich, laut dem DBA, das Besteuerungsrecht3. 
Deutschland behält aber das Besteuerungsrecht über die Einkünfte, die Herr Y aus 
Deutschland bezogen hat, bevor er arbeitslos wurde. Er könnte (abhängig von der Höhe des in 
seinem Wohnsitzland gezahlten Arbeitslosengeldes) die 12.272 €-Grenze überschreiten. 
Dadurch wird er für die Besteuerung seiner in Deutschland erzielten Einkünfte rückwirkend 
als beschränkt steuerpflichtig eingestuft, hat somit Anspruch auf weniger Abzugsposten und 
muss Nachzahlungen leisten.  
 
3) Auch betroffen sind die postaktiven Grenzgänger. Ein Beispiel: Herr und Frau Z sind über 
65 Jahre alt, Rentner und wohnen in Belgien. Herr Z hat immer in Deutschland gearbeitet, 
seine Frau hat nie gearbeitet. Herr Z hat Anspruch auf eine deutsche Betriebsrente und auf 
eine deutsche gesetzliche Altersrente. Das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Belgien – 
Deutschland bestimmt in Artikel 18, dass Betriebspensionen im Wohnland besteuert werden. 
Nach Artikel 19 wird aber die gesetzliche Altersrente im Tätigkeitsland (Quellenstaat) 
besteuert. Das Gleiche gilt für Beamtenpensionen. 
 
Auch für dieses Beispiel gilt, dass Herr Z in Deutschland nur dann als unbeschränkt 
Steuerpflichtiger behandelt werden kann, wenn seine Betriebsrente mehr als 12.272 € im 
Kalenderjahr beträgt (für Verheiratete). Weil Belgien das Besteuerungsrecht über die 
Betriebsrente von Herrn Z hat, wird dieses Einkommen als „nicht in Deutschland zu 
versteuernde Einkünfte“ betrachtet. Dies hätte zur Folge, dass Herr Z als beschränkt 
Steuerpflichtiger in Deutschland mehr Steuern zahlen muss.        
                                                           
1 danke Claudia Mauer und Iris Ophoven vom Team GWO 
2 Artikel 71 Absatz 1 lit. a), ii der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern 
3 Artikel 19 DBA Belgien - Deutschland 
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Rechtliche Grundlage: 
 
Grenzgänger mit Wohnsitz in Belgien werden in der Regel als beschränkt 
einkommensteuerpflichtig eingestuft. Sie können aber einen Antrag auf Einstufung als 
unbeschränkt Steuerpflichtige stellen. Sie haben dann Anspruch auf die gleichen steuerlichen 
Abzugsposten und Freibeträge wie Einwohner Deutschlands. Die Einstufung als unbeschränkt 
Steuerpflichtige ist aber nur möglich: 
 
-  wenn ihr Welteinkommen im Kalenderjahr zu mindestens 90 % der deutschen 
Einkommensteuer unterliegt  
 
oder  
- wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte weniger als 
6.136 € im Kalenderjahr betragen (12.272 € für Verheiratete).   
 
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, dann ist der (Ex-)Grenzgänger beschränkt 
steuerpflichtig. Er kann nur in eingeschränktem Maße Abzugsposten geltend machen und 
zahlt deswegen höhere Steuern, als wenn er in Deutschland wohnen würde. 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Mehrere Lösungen sind möglich: 
 
1) Im niederländisch-belgischen DBA aus dem Jahr 2001 wird dieses Problem durch die 
Anwendung des Prinzips der „Privilegierten Nichtansässigen“ gelöst. Art. 26(2) 
(Nichtdiskriminierungsklausel) bestimmt, dass Einwohner der Niederlande, die in Belgien 
arbeiten, mit Einwohnern Belgiens gleichgestellt werden, unabhängig davon, wie viel Geld 
sie in ihrem Wohnsitzland verdienen. Für die Einwohner Belgiens, die in den Niederlanden 
arbeiten, ist dies eine Option, für die sie sich entscheiden können. Eine ähnliche Klausel 
könnte in das DBA Belgien-Deutschland eingefügt werden. 
 
2) Eine zweite mögliche Lösung für die spezifische Problematik der Ex-Grenzgänger findet 
man ebenfalls im niederländisch-belgischen DBA. Dieses reguliert das Besteuerungsrecht für 
Leistungen der sozialen Sicherheit, Leibrenten und Renten ganz anders als das belgisch-
deutsche DBA. Artikel 18 bestimmt, dass die Leistungen der sozialen Sicherheit, Leibrenten 
und Renten im Prinzip ausschließlich im Wohnland besteuert werden. Besteuerung im 
Quellenstaat findet nur statt, wenn der Quellenstaat schon steuerliche Vergünstigungen 
gewährt hat und wenn das Wohnland den betreffenden Einkommensanteil nicht zum 
allgemein geltenden Steuertarif besteuert hat oder der Bruttobetrag für weniger als 90% in der 
Besteuerung bezieht. Außerdem gilt diese Ausnahme nur, wenn die Leistungen insgesamt 
weniger als 25.000 € betragen. Es sollte erwähnt werden, dass der Quellenstaat nach Artikel 
19 DBA NL-B wohl das Besteuerungsrecht über Beamtenpensionen hat.  
 
Belgien und Deutschland könnten vereinbaren, dass die Besteuerungskompetenz über solche 
Einkünfte (so wie in Artikel 18) beim Wohnland liegt. Diese Änderung hat aber natürlich 
keine Auswirkungen auf die Problematik der aktiven Grenzgänger.     
 
3) Wenn die oben erwähnten Lösungsmöglichkeiten von politischer Seite als inopportun 
betrachtet werden, sollte zumindest die 12.272 € – Grenze im Deutschen Steuerbuch 
angepasst werden. Sie orientiert sich nämlich an den früher einmal veranschlagten 
Lebenshaltungskosten, die mittlerweile bei 15.328 € liegen.  
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1.2 Besteuerung der Berufskraftfahrer im internationalen Kraftverkehr 
 
Problembeschreibung: 
 
Herr X wohnt in Deutschland und ist als Berufskraftfahrer abhängig beschäftigt bei einer 
belgischen Transportfirma. Die Einkünfte, die er bezieht, wenn er auf belgischem 
Hoheitsgebiet arbeitet/fährt, werden in Belgien besteuert. Dies ist jedoch an die Bedingung 
geknüpft, dass er dort mehr als 183 Tage arbeitet. Seine Einkünfte, die er bezieht, während er 
in anderen Ländern arbeitet (falls weniger als 183 Tage), werden in seinem Wohnland 
Deutschland besteuert. 
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Im Prinzip werden Einkünfte von Berufskraftfahrern im Tätigkeitsland besteuert (Artikel 15 
Absatz 1 und 2 DBA Belgien – Deutschland). Für sie bestimmt sich der Ort der 
Arbeitsausübung nach dem jeweiligen Aufenthalts- oder Fortbewegungsort des Fahrzeugs. 
Dies führt oft zu sehr komplizierten Besteuerungssituationen. Soweit der Berufskraftfahrer 
seine Tätigkeit in einem anderen Staat ausübt als dem Ort seiner Ansässigkeit (z.B. 
Deutschland), wird unter Anwendung der 183-Tage-Klausel zu prüfen sein, welchem der 
Vertragsstaaten, durch die er gefahren ist, das Besteuerungsrecht zusteht. In der Regel wird 
das unter Hinzuziehung der jeweiligen DBA’s geschehen. Der Verfahrensaufwand ist sowohl 
für die Betroffenen als auch für die Steuerämter unverhältnismäßig hoch.  
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Die Lösung wäre, Fernfahrer mit dem Personal in Schiff- oder Luftfahrt unter Art. 15(3) des 
DBA gleichzustellen. Das heißt, dass die Besteuerungskompetenz dem Land, wo der 
Arbeitgeber seinen Sitz hat, zustehen würde.  
 
Belgien und Luxemburg haben am 11.12.2002 ihr DBA in diesem Sinne geändert. Fernfahrer 
werden heute dem Personal in Schiff- oder Luftfahrt gleichgestellt. 
 
Diese Lösung scheint die beste zu sein, weil sie eine Koordinierung zwischen der 
Steuerpflicht und der Sozialprämienpflicht zulässt.  
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1.3 Territorialitätsprinzip bei steuerlichen Abschreibungen in Belgien 
 

Problembeschreibung: 
 

Herr X wohnt in Deutschland, arbeitet in Belgien und zahlt die Lohnsteuer in Belgien. Seine 
Kinder werden in Deutschland betreut, und er hat einen Hausangestellten. Diese 
Dienstleistungen sind im belgischen Steuerrecht absetzbar, aber nur unter der Voraussetzung, 
dass sie in Belgien erbracht werden. Herr X wird daher im Vergleich zu seinen Kollegen 
benachteiligt.  
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Zurzeit kommt eine Person mit Wohnsitz in Deutschland, die in Belgien arbeitet, nicht in den 
Genuss von Abzugsposten: 
 

-1- für Ausgaben, die aus Kinderbetreuung in Deutschland resultieren (Art. 113 
Belgisches Steuerbuch 92)  

-2- für Ausgaben, die aus Unterhaltskosten resultieren (Art. 104.1 Belgisches 
Steuerbuch 92) 

-3- für Ausgaben, die aus der Bezahlung eines Hausangestellten resultieren (Art. 112 
Belgisches Steuerbuch 92) 

 
Im Urteil C-152/03 Ehepaar Ritter-Coulais vom 21. Februar 2006 hat der Europäische 
Gerichtshof (EUGH) befunden, dass der Grundsatz der Freizügigkeit von Arbeitnehmern es 
den Mitgliedstaaten verbiete, Arbeitnehmer, die nichtansässig aber unbeschränkt 
steuerpflichtig im Beschäftigungsland sind, gegenüber Arbeitnehmern, die ihren Wohnsitz im 
Land selbst haben, schlechter zu stellen. 
 
In diesem Fall waren die Eheleute Ritter-Coulais unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, 
mussten sich aber damit abfinden, dass ihnen steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für ihr 
Wohnhaus vorenthalten blieben, weil sich das Objekt auf französischem Staatsgebiet befand. 
Laut dem EUGH verstieß eine solche Ungleichbehandlung gegen das Grundrecht auf 
Freizügigkeit für Arbeitnehmer. 
 
Das belgische Recht gibt Nichtansässigen nicht die Möglichkeit, wie Einwohner Belgiens 
eingestuft zu werden. Die Besteuerung in Belgien richtet sich nämlich im Prinzip nach den 
Einkünften aus wirtschaftlicher Tätigkeit in Belgien und nicht nach dem Welteinkommen der 
betreffenden Personen. Das Urteil Ritter-Coulais kann daher nicht eins zu eins auf belgisches 
Steuerrecht übertragen werden.  
 
Es widerspiegelt aber die Philosophie des Binnenmarktes. In Zusammenhang mit dem Urteil 
Schumacker4 scheint es nötig darüber nachzudenken, ob die Grundsätze des Ritter-Coulais  
Urteils nicht auf diejenigen der Nichtansässigen ausgedehnt werden sollten, deren Einkünfte 
aus wirtschaftlicher Tätigkeit zu mehr als 75 % des gesamten Einkommens in Belgien 
erwirtschaftet werden (zweite Kategorie der nicht im Königreich Ansässigen). 
 
Tatsächlich stellt diese Gesetzgebung die nichtansässigen Arbeitnehmer schlechter als jene 
Arbeitnehmer, die ihren Wohnsitz im Land haben.  

                                                           
4 Affaire C-279/93 du 14 février 1995 
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Empfehlung zur Lösung: 
 
Die EUGH hat im Urteil Schumacker5 klar gemacht, dass Belgien nicht in allen Fällen 
verpflichtet ist, für Nichtansässige die gleiche Steuererleichterungen und Abzugsposten zu 
gewährleisten wie für Einwohner Belgiens. Diese Pflicht besteht aber, wenn ein Grenzgänger 
sein Einkommen ganz oder fast ausschließlich aus der Beschäftigung erzielt, die er in Belgien 
ausübt, und im Wohnsitzstaat keine ausreichenden Einkünfte erzielt, um dort einer 
Besteuerung unterworfen zu werden, bei der seine persönliche Lage und sein Familienstand 
berücksichtigt werden 
 
Die TaskForce Grenzgänger EMR schlägt vor, den Genuss der oben genanten 
Steuerabschreibungen in Belgien zu ermöglichen: 
 
- für die zweite Kategorie der Nichtansässigen des Königreiches (Personen, deren belgische 
Einkünfte mehr als 75% ihres Welteinkommens betragen) 
 
 und  
 
- für die fünfte Kategorie der Nichtansässigen des Königreiches (Privilegierte Nichtansässige, 
z.B. Personen, die in den Niederlanden wohnen).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
5 Op.cit. 
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1.4 Zuschlaghundertstel (centimes additionels)  
 

Problembeschreibung: 
 
Zuschläge werden erhoben auf die Einkünfte der Arbeitnehmer, die ihren Wohnsitz nicht in 
Belgien haben. Sie belaufen sich auf 7 % der tatsächlich geschuldeten Staatsteuer und sollen 
einen Ausgleich dafür schaffen, dass diese Grenzgänger von der Gemeindesteuer befreit sind, 
die ihre Kollegen mit Wohnsitz in Belgien zahlen müssen. Diese Zuschläge werden dem 
Haushalt des Föderalstaats zugeführt. 
 
Diese zusätzliche Steuer schadet ganz erheblich der Attraktivität des belgischen 
Arbeitsmarktes für Personen mit Wohnsitz in Deutschland.  
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Es ist an der Zeit, diese Steuer abzuschaffen, die gegenüber der zweiten, dritten, vierten und 
fünften Kategorie der Nichtansässigen diskriminierend ist. Die betroffenen Grenzgänger 
verfügen über keinen Haushalt in Belgien, nichts scheint diese Steuer substanziell zu 
rechtfertigen. Wenn Gemeindesteuern von Grenzgängern überhaupt zu entrichten sind, dann 
in ihrem Wohnsitzstaat und nicht im Beschäftigungsland.  
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1.5 EU/EWR-Formulare: administrativer Aufwand 
 
Problembeschreibung: 
 
Diejenigen Personen, die im Ausland wohnen und als unbeschränkt steuerpflichtig in 
Deutschland eingestuft werden möchten, müssen nachweisen, dass 90% ihrer Einkünfte in 
Deutschland zu versteuern sind oder dass sich ihre Einkünfte, die im Ausland versteuert 
werden, auf höchstens 6.136 € (bzw. 12.272 € bei Verheirateten) belaufen. Dazu verlangt das 
deutsche Einkommensteuerrecht (Paragraph 1, Absatz 3) von den Steuerbehörden des 
Wohnsitzstaates die Feststellung, dass eine der beiden oben genannten Voraussetzungen 
erfüllt ist. Innerhalb des gesamten Europäischen Wirtschaftsraumes ist das Verfahren 
einheitlich: es wird über das EU/EWR-Formular abgewickelt.   
 
Für Grenzgänger, die in Belgien leben und in Deutschland arbeiten, stellt sich das Problem, 
dass den belgischen Behörden zu dem Zeitpunkt, an dem das Formblatt eingereicht wird, die 
effektive Höhe des Welteinkommens des Grenzgängers unbekannt ist.  Die Angaben, die der 
Steuerpflichtige macht, sind deshalb für die belgischen Steuerämter schlicht und ergreifend 
nicht nachvollziehbar. Dennoch werden jedes Jahr allein in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens mehr als 3900 solcher Antragsformulare ausgefüllt. Die Grenzgänger 
verwenden wie die Beamten des Finanzministeriums viel Zeit und Mühe auf diese Prozedur, 
deren Sinn ihnen überwiegend unklar bleibt.  
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Das deutsche Einkommensteuerrecht (Paragraph 1, Absatz 3) sollte in dem Sinne geändert 
werden, dass der Grenzgänger von nun an sein Welteinkommen direkt in Deutschland 
erklären kann. Die Angaben wären genauso zutreffend wie bisher, denn die Steuerbehörden 
im Wohnsitzland sind nur selten in der Lage, die Genauigkeit der Angaben zu dem Zeitpunkt 
zu überprüfen, an dem die EU/EWR-Formulare bei ihnen eingehen. Parallel dazu ist es 
unbedingt notwendig, dass die Verfahren der grenzübergreifenden Steuerprüfung aufeinander 
abgestimmt werden. 
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2.  Invalidität 
 

2.1 Doppelte medizinische Gutachten bei Antrag auf Erwerbsminderungsrente 
 
Problembeschreibung: 
 
Frau X wohnt in Belgien und arbeitet heute in Deutschland. Vorher hat sie einige Jahre in 
Belgien gearbeitet. Sie ist manisch-depressiv, es wird deshalb für sie immer schwieriger, ihre 
Tätigkeiten korrekt auszuüben. Sie beantragt beim zuständigen Träger ihres Wohnlandes, dem 
INAMI, eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Nach verschiedenen medizinischen Untersuchungen 
stellt der INAMI fest, dass Frau X tatsächlich manisch-depressiv ist und erklärt sie für 100% 
erwerbsgemindert. Der INAMI bewilligt ihr eine Erwerbsminderungsrente, nach Maßgabe der 
in Belgien aufgebauten Versicherungsjahre. Die DRB (Deutsche Rentenversicherung Bund) 
weigert sich aber, die Entscheidung des INAMI anzuerkennen und fordert Frau X auf, sich 
einer neuen Untersuchung bei deutschen Ärzten zu unterziehen. Im Anschluss an diese 
Untersuchungen konstatiert die DRB, dass Frau X nicht manisch-depressiv und also nicht 
erwerbsgemindert ist und verweigert ihr den deutschen Anteil ihrer Erwerbsminderungsrente. 
Frau X sieht sich genötigt, weiterhin zu arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, 
obwohl sie in ihrem Wohnland für 100% erwerbsgemindert erklärt worden ist. 
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Artikel 36 der europäischen Verordnung Nr. 574/72  stellt dazu fest, dass der Träger des 
Wohnsitzlandes des Versicherten für die Feststellung des Gesundheitszustands des 
Antragstellers zuständig ist. Die übrigen zur Zahlung einer Erwerbsminderungsrente 
verpflichteten Träger behalten aber aufgrund des Artikels 40 der europäischen Verordnung 
Nr. 574/72  das Recht, den Gesundheitszustand des Antragstellers von einem Vertrauensarzt 
überprüfen zu lassen. Anscheinend führt der deutsche Rentenversicherungsträger (Deutsche 
Rentenversicherung Bund) diese zweite Untersuchung bei in Belgien ansässigen 
Grenzgängern aber systematisch durch6.  
 
Es ist darüber hinaus auch möglich, dass ein Grenzgänger in dem einen Mitgliedstaat für 
völlig arbeitsunfähig erklärt wird und gleichzeitig in dem anderen Mitgliedstaat für nicht oder 
nur teilweise arbeitsunfähig erklärt wird. Ursachen hierfür können unterschiedlich ausfallende 
Diagnosen oder verschiedene Definitionen der Erwerbsminderungsquoten sein.  
 
Untersuchungen zur Feststellung der Erwerbsminderungsquote sind langwierig und für den 
Kranken sehr belastend. Die Verdopplung dieser Belastung durch eine zweite Untersuchung 
sollte möglichst vermieden werden.    
 
 
 
 

                                                           
6 Dieses Problem wird neben anderen auch in dem 2006 durch das Comité de défenses des travailleurs frontaliers 
de la Moselle verfassten Forderungskatalog (Problem Nr. 1) beschrieben. 
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Empfehlung zur Lösung: 
 
Die folgenden Varianten sind denkbar: 
 
Variante 1: 
 
Die Rentenversicherungsträger schließen ein Kooperationsabkommen ab, nach dem die 
Beurteilung des Gesundheitszustands und die Ermittlung der Erwerbsminderungsquote 
gemeinsam von den jeweiligen Vertrauensärzten vorgenommen werden. Die Untersuchungen 
würden dann gleichzeitig stattfinden und die medizinische Bewertung würde im Konsens 
erfolgen. 
 
Variante 2: 
 
Die Rentenversicherungsträger schließen ein Kooperationsabkommen ab, das dem Träger des 
Wohnsitzlandes die exklusive Kompetenz zur Feststellung des Gesundheitszustands des 
Antragstellers einräumt. Der bearbeitende Träger teilt den übrigen zur Zahlung einer 
Erwerbsminderungsrente verpflichteten Trägern seinen Befund über den Gesundheitszustand 
des Antragstellers mit. Dafür gibt es schon das Formular E 213. Die übrigen zur Zahlung 
einer Erwerbsminderungsrente verpflichteten Träger verzichten auf ihr Recht, den 
Gesundheitszustand des Antragstellers von einem Vertrauensarzt feststellen zu lassen. Sie 
können aber jederzeit Erkundigungen zum Gesundheitszustand des Antragstellers beim 
Träger des Wohnsitzlandes einholen.  
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3.  Familienleistungen 
 

3.1 Kindergeldanspruch Alleinerziehender und mobiler Eltern 
 
Problembeschreibung: 
 
Herr X wohnt in Deutschland und arbeitet in Belgien. Bei Vorhandensein 
kindergeldberechtigter Kinder bedeutet dies, dass grundsätzlich in Belgien ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht. Dieses fällt weitaus geringer aus als das deutsche Kindergeld  
(Informationen zu den Monatsbeträgen finden Sie im Anhang II). Wohnt noch ein nicht 
erwerbstätiger Ehepartner im Haushalt, ist es möglich, in Deutschland den Differenzbetrag 
zum deutschen Kindergeld zu beantragen. Für Alleinerziehende besteht diese Möglichkeit 
nicht. Das gleiche Problem besteht, wenn beide Elternteile in Deutschland wohnen und in 
Belgien arbeiten.  
 
Der europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache Petroni C-24/75 erklärt, dass „der Zweck 
der Artikel 48-51 verfehlt würde, wenn Arbeitnehmer, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch gemacht haben, Vergünstigungen der sozialen Sicherheit verlören, die ihnen 
jedenfalls die Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaates sichern“ (im § 13). Deutsches 
Kindergeld wird im Prinzip allen Familien, die in Deutschland wohnen, gewährt, auch wenn 
die Eltern arbeitslos sind. Findet ein arbeitsloser Alleinerziehender einen Job jenseits der 
Grenze in Belgien, dann verliert er durch die Anwendung der europäischen Verordnung Nr. 
1408/71 den Anspruch auf deutsches Kindergeld.   
 
So entsteht diesem Personenkreis durch die Arbeitsaufnahme in Belgien ein u.U. beachtlicher 
finanzieller Nachteil, der die Arbeitsaufnahme im Nachbarland unattraktiv machen kann. Für 
alleinerziehende Elternteile mit Wohnsitz in Deutschland ist es häufig finanziell interessanter, 
in Deutschland Sozialhilfe zu beantragen als in Belgien einen Job anzunehmen. 
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Deutschland kann unilateral entscheiden, die europäische Verordnung Nr. 1408/71 
großzügiger zu interpretieren und den Differenzbetrag auch an diese Personen zu zahlen. 
 
Eine ähnliche Regelung hat zum Beispiel der belgische Gesetzgeber getroffen zu Gunsten von 
Einwohnern Belgiens, die in Frankreich oder den Niederlanden arbeiten und deren Anspruch 
auf Kindergeld aus dem Tätigkeitsland erlischt, sobald ihre Kinder volljährig sind. Seit dem 
Königlichen Erlass vom 13. März 2001 zum Anspruch von Arbeitnehmern auf 
Familienleistungen haben diese Personen Anspruch auf Leistungen von belgischer Seite, es 
sei denn, es besteht ein Anspruch aufgrund einer belgischen oder ausländischen gesetzlichen 
Regelung7. 
 
 

 
                                                           
7 veröffentlicht im belgischen Staatsblatt am 13. März 2001 
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3.2 Elterngeldanspruch Alleinerziehender und mobiler Eltern 
 
Problembeschreibung: 
 
Frau X wohnt in Deutschland und arbeitet in Belgien. Bei Vorhandensein von 
kindergeldberechtigten Kindern bedeutet dies, dass für die Zahlung der Familienleistungen 
allein Belgien zuständig ist. In Belgien gibt es aber kein Elterngeld oder ähnliche Leistungen. 
Frau X büßt also durch ihre grenzüberschreitende Tätigkeit einen wichtigen Vorteil der 
sozialen Sicherheit ein.  
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Das Elterngeld wird an Familien gezahlt, deren Kinder ab dem 1. Januar 2007 geboren 
werden. Für Kinder, die bis zum 31. Dezember 2006 zur Welt gekommen sind, gilt das 
Erziehungsgeldgesetz. Elterngeld gibt es für Erwerbstätige, Beamte, Selbständige und 
erwerbslose Elternteile, Studierende und Auszubildende, Adoptiveltern, Pflegeeltern und in 
Ausnahmefällen auch für Verwandte dritten Grades. Das Elterngeld wird also allen Eltern 
gewährt, auch wenn sie vor der Geburt nicht berufstätig waren. Elterngeld wird aber nicht an 
alleinerziehende Eltern bezahlt, die in Deutschland wohnen und im Ausland arbeiten.  
 
Wenn beide Elternteile in Deutschland wohnen und in Belgien arbeiten, bekommen sie auch 
kein Elterngeld. Tatsächlich ist das Elterngeld eine Familienleistung, die im Rahmen der 
europäischen Rechtsvorschriften genauso wie das Kindergeld koordiniert wird (siehe 
Paragraph 3.1). Die Definition von Familienleistungen im Rahmen der europäischen 
Verordnung Nr. 1408/71 beinhaltet nämlich „alle Sach- oder Geldleistungen, die zum 
Ausgleich von Familienlasten im Rahmen der in Artikel 4 (1) lit. h genannten 
Rechtsvorschriften bestimmt sind, jedoch mit Ausnahme der in Anhang II aufgeführten 
besonderen Geburts- oder Adoptionsbeihilfen“ (Siehe auch: C-543/03. Christine Dodl, Petra 
Oberhollenzer / Tiroler Gebietskrankenkasse). 
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Deutschland kann unilateral entscheiden, die europäische Verordnung Nr. 1408/71 
großzügiger zu interpretieren und das Elterngeld auch an diese Personen zu zahlen.  
 
Eine ähnliche Regelung hat zum Beispiel der belgische Gesetzgeber getroffen zu Gunsten von 
Einwohnern Belgiens, die in Frankreich oder den Niederlanden arbeiten und deren Anspruch 
auf Kindergeld aus dem Tätigkeitsland erlischt, sobald ihre Kinder volljährig sind. Seit dem 
Königlichen Erlass vom 13. März 2001 zum Anspruch von Arbeitnehmern auf 
Familienleistungen haben diese Personen Anspruch auf Leistungen von belgischer Seite, es 
sei denn, es besteht ein Anspruch aufgrund einer belgischen oder ausländischen gesetzlichen 
Regelung8. 
 
 
   

                                                           
8 veröffentlicht im belgischen Staatsblatt am 13. März 2001 
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4.  Pflegeversicherung 

 

4.1 Sachleistungen für postaktive Beamte aus Deutschland, die in Belgien wohnen 
 
Problembeschreibung: 
 
Herr X ist ein deutscher Beamter und wohnt in Belgien. Er ist in einer privaten 
Pflegeversicherung pflichtversichert. Er unterliegt also der VO 1408/71. Herr X wird 
pflegebedürftig. Die deutsche Versicherung zahlt das Pflegegeld aus.  
 
Herr X benötigt auch einen Rollstuhl. Die deutsche Versicherung erstattet die Kosten dafür 
nicht, weil es eine Sachleistung ist (Urteil C-160/96 Manfred Molenaar g. Allgemeine 
Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, § 32).  
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Laut Artikel 19, §1, a. der Verordnung 1408/71 und § 37 des Urteils Molenaar sollte er in 
Belgien Sachleistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen können, soweit 
belgisches Recht „die Zahlung von Sachleistungen vorsieht, die zur Deckung der Risiken 
bestimmt sind, die die Pflegeversicherung im Beschäftigungsmitgliedstaat deckt, ohne dass es 
auf die spezielle Bezeichnung des Systems des sozialen Schutzes ankäme, zu dem diese 
Sachleistungen gehören“.  
 
In Belgien werden Rollstühle von der Krankenversicherung erstattet. Der Beamte kann aber 
keine Sachleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Belgien in Anspruch nehmen, 
weil er in Deutschland privat versichert ist. Er kann sich also nicht mit einem Formular E 106 
bei einer Krankenkasse in Belgien als Leistungsberechtigter melden. 
 
 
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Auf europäischer Ebene (Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der 
Wanderarbeitnehmer) muss ein Formular erstellt werden, um die Ansprüche auf 
Sachleistungen der Pflegeversicherung für im Ausland ansässige deutsche Beamte 
gewährleisten zu können.  
 
Falls der Anspruch auf Sachleistungen der Pflegeversicherung nicht gewährleistet werden 
kann, wäre eine Minderung der Pflegeversicherungsbeiträge für im Ausland wohnende 
Beamte (falls es dort keine Pflegeversicherung gibt) auch eine Lösung. In den Niederländen 
wurden z.B. die Krankenversicherungsbeiträge der im Ausland wohnendem Versicherten 
gemindert (je nach Wohnsitzland und Qualität der dortigen Sachleistungen der 
Krankenversicherung).  
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5.  Drittstaatsangehörige als Grenzgänger  

 

5.1 Eingeschränkte grenzüberschreitende Mobilität der „Drittstaatler”  
 
Problembeschreibung: 
 
Frau X, Bürgerin der Europäischen Union, wohnt in Belgien und arbeitet in Deutschland. Ihr 
Ehemann, der kein EU-Bürger ist (ein so genannter Drittstaatler), hat nicht das Recht, in 
Deutschland zu arbeiten. In umgekehrter Mobilitätsrichtung gilt das gleiche Prinzip. 
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Artikel 11 der europäischen Verordnung Nr. 1612/689 ist seit dem 30. April durch Artikel 23 
der europäischen Richtlinie Nr. 2004/38 ersetzt worden10.  Unter Anwendung des alten 
Artikels 11 hatte ein Drittstaatler die Möglichkeit, in Belgien bzw. Deutschland zu arbeiten, 
falls sein Ehepartner ebenfalls Grenzgänger in Belgien bzw. Deutschland war. Im neuen 
Artikel 23 wird aber bestimmt, dass „die Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die das 
Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt in einem Mitgliedstaat genießen, 
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit berechtigt sind, dort eine Erwerbstätigkeit als 
Arbeitnehmer oder Selbständiger aufzunehmen“. Dies hat zur Folge, dass der besagte 
Ehepartner nur in seinem Wohnland arbeiten kann. 
 
Artikel 23 der Richtlinie 2004/38 spiegelt laut Kommissar Špidla der Europäischen 
Kommission „das allgemeine Prinzip“ wider, „ dass Familienangehörige von Bürgern der 
Union, es sei denn, sie sind selbst EU-Bürger, keinen autonomen Anspruch auf Freizügigkeit 
haben, bei dem sie das Recht hätten, in einem Mitgliedstaat zu wohnen und in einem anderen 
zu arbeiten. Die Ansprüche, die ihnen bewilligt werden, sind abgeleitet aus den Ansprüchen, 
die migrierenden Arbeitnehmern zustehen zugunsten ihrer Integration und der ihrer 
Familien” 11.  
 
 
Empfehlung zur Lösung: 
 
Belgien und Deutschland könnten aufgrund des Artikels 37 der europäischen Richtlinie Nr. 
2004/38 für Bürger der Union und deren Familienangehörige Rechtsvorschriften festlegen, 
die für diese Personen günstiger sind als die Bestimmungen, die die Richtlinie enthält. Es 
besteht deswegen die Möglichkeit zu bestimmen, dass Familienangehörige von Bürgern der 
Union auch ohne Arbeitsgenehmigung als Grenzgänger in Belgien bzw. Deutschland arbeiten 
dürfen, wenn ihr Ehepartner schon in den Niederlanden bzw. Deutschland arbeitet. 
 

                                                           
9 Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
innerhalb der Gemeinschaft 
10 Richtlinie 2004/38/EG des Europäische Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG 
und 93/96/EWG 
11 Antwort vom Herrn Špidla im Nahmen der Kommission, E-3879/06NL, 7.12.2006 auf Fragen der Euro-
Parlementarierin Frau Oomen-Ruijten  
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5.2 langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige 
 
Problembeschreibung: 
 
Herr X hat die türkische Staatsangehörigkeit und hält sich schon seit 29 Jahren rechtmäßig in 
Deutschland auf. Wenn er beispielsweise als Grenzgänger in Lüttich arbeiten und weiter in 
Deutschland wohnen möchte, muss sein (zukünftiger) Arbeitgeber für ihn eine Arbeitskarte B 
beim belgischen VDAB beantragen. Hieran sind bestimmte Bedingungen geknüpft. Es wird 
insbesondere geprüft, ob etwa Priorität genießende Personen für den betreffenden Arbeitsplatz 
geeignet wären12.   
 
Herr Y hat die algerische Staatsangehörigkeit und hält sich schon seit 8 Jahren rechtmäßig in 
Belgien auf. Früher hatte er aufgrund des so genannten Grenzgängervisums die Möglichkeit, 
als Grenzgänger in Aachen zu arbeiten und in Belgien zu wohnen. Mittlerweile ist dieses 
Visum abgeschafft worden und ist es für Drittstaatler nur mittels der so genannten 
Grenzgängerkarte möglich, in Deutschland als Grenzgänger zu arbeiten. Diese wird aber nur 
für Drittstaatler ausgestellt, die mit ihrem Partner, der EU-Bürger ist, zum Beispiel ins 
Nachbarland Belgien umziehen und gleichzeitig ihren Job in Deutschland behalten13.  Herr Y 
verfügt also nicht über diese Möglichkeit. Er hat daher nur die Wahl zwischen einem Umzug 
nach Deutschland oder der Kündigung seines Arbeitsplatzes.  
 
Rechtliche Grundlage: 
 
Im Hinblick auf Drittstaatsangehörige, die sich langfristig legal in der EU aufhalten, ist die 
europäische Richtlinie in Kraft getreten14. Laut dieser Richtlinie erteilen Mitgliedstaaten 
Drittstaatsangehörigen, die sich fünf Jahre lang ununterbrochen rechtmäßig in ihrem 
Hoheitsgebiet aufgehalten haben, eine langfristige Aufenthaltsberechtigung-EG. Langfristig 
Aufenthaltsberechtigte werden wie eigene Staatsangehörige behandelt. Sie haben unter 
anderem gleichen Zugang zu einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit – 
vorausgesetzt, dass dies nicht, auch nicht zeitweise, mit einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verbunden ist. Dies bedeutet aber nicht, dass Drittstaatsangehörige 
einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Die Mitgliedstaaten können 
weiterhin aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik Restriktionen anwenden (Artikel 14 Absatz 3 
der Richtlinie). 
 
Nach Artikel 14 Absatz 5 können EU-Mitgliedstaaten festlegen, unter welchen Bedingungen 
langfristig Aufenthaltsberechtigte-EG aus einem anderen Mitgliedstaat in ihrem Hoheitsgebiet 
als Grenzgänger arbeiten dürfen.  
 
 

                                                           
12 Belgische Bürger aus anderen EU-Mitgliedstaaten, für die das Recht auf Freizügigkeit gilt, und schon vorher 
in Belgien zugelassene Drittstaatler, für die keine Einschränkungen bezüglich der Zulassung zum Arbeitsmarkt 
mehr gelten. 
13 Artikel 12 Absatz 1 Aufenthaltsverordnung 
14 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
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Empfehlung zur Lösung: 
 
In der Präambel der europäischen Richtlinie Nr. 2003/109 wird bestimmt, dass langfristig 
Aufenthaltsberechtigten-EG eine Reihe einheitlicher Rechte gewährt werden sollten, die 
denjenigen der Unionsbürger so nah wie möglich sind. Die langfristige 
Aufenthaltsberechtigung-EG sollte gewährleisten, dass die betreffenden Personen in vielen 
wirtschaftlichen und sozialen Bereichen wie die Bürger des Mitgliedstaats behandelt werden. 
Die Richtlinie will dazu beitragen, dass der Binnenmarkt als ein Raum, in dem Freizügigkeit 
für jedermann gewährleistet ist, Realität wird.  
 
Die TaskForce Grenzgänger der Euregio Maas-Rhein schlägt vor diesem Hintergrund vor, 
dass die Niederlande, Deutschland und Belgien ein Abkommen schließen, in dem geregelt 
wird, dass Einwohner der Länder der Euregio Maas-Rhein, die langfristig 
Aufenthaltsberechtigte-EG oder Bürger der EU-Beitrittsstaaten sind, ohne vorherige 
Genehmigung als Grenzgänger in einem der Länder der Euregio Maas-Rhein arbeiten dürfen. 
Der geografische Anwendungsbereich dieses Abkommens könnte auch um alle anderen 
Euregio’s erweitert werden, die Niederlande, Deutschland und Belgien miteinander teilen. 
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ANHANG I         
         Aachen, am 6.11.2006 

 
 
 

 
 
 

 
 
Berechnung der Unterschiede Anwendung § 1 Abs. 3 un d § 1a EStG  
 
In diesen Beispielfällen wohnt die Familie in Belgi en und der Mann 
arbeitet in Deutschland. 
 
 
 
 
 
Ehemann Arbeitslohn 29.075 € 
Ehefrau gar keine Einkünfte 
 
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                       Ehemann           Ehefrau         Insgesamt 
                                                           €                 €                 € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.075 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.155 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . .  28.155 . . . . . . .   0 . . . . .  28.155 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -72 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4.983 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.100 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern nach dem Splittingtarif. . . . . . . . .  23.100 . . . . . . . . . . . . . .   1.432 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.432 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.432 
  Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der F reigrenze . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00 
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Ehemann Arbeitslohn 29.075 € 
Ehefrau ausl. Einkünfte 12.272 € 
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                       Ehemann           Ehefrau         Insgesamt 
                                                           €                 €                 € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.075 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.155 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . .  28.155 . . . . . . .   0 . . . . .  28.155 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -72 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4.983 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.100 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern mit Progressionsvorbehalt gemäß § 32b  EStG 
   nach dem Splittingtarif . . . . . . . . . . . . . .  23.100 . . .  12,6088 v.H. . . . .   2.912 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.912 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.912 
  davon  5,5 v.H. Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160,16 
 
 
 
 
 
Ehemann Arbeitslohn 29.075 € 
Ehefrau ausl. Einkünfte über 12.272 € 
 
also Einzelveranlagung  
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                                                         Insgesamt 
                                                           €                                   € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.075 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.155 . . . . . . . . . . . . . .  28.155 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.155 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -36 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2.067 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.052 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern nach dem Grundtarif. . . . . . . . . . .  26.052 . . . . . . . . . . . . . .   4.585 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.585 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.585 
  davon  5,5 v.H. Solidaritätszuschlag 
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Ehemann Arbeitslohn 60.000 € 

Ehefrau gar keine Einkünfte 
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                       Ehemann           Ehefrau         Insgesamt 
                                                           €                 €                 € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.080 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . .  59.080 . . . . . . .   0 . . . . .  59.080 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -72 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4.170 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.838 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern nach dem Splittingtarif. . . . . . . . .  54.838 . . . . . . . . . . . . . .  10.000 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 
  davon  5,5 v.H. Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550,00 
 
 
 
 

Ehemann Arbeitslohn 60.000 € 
Ehefrau ausl. Einkünfte 12.272 € 
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                       Ehemann           Ehefrau         Insgesamt 
                                                           €                 €                 € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.080 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . .  59.080 . . . . . . .   0 . . . . .  59.080 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -72 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4.170 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.838 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern mit Progressionsvorbehalt gemäß § 32b  EStG 
   nach dem Splittingtarif . . . . . . . . . . . . . .  54.838 . . .  20,7688 v.H. . . . .  11.389 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.389 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.389 
  davon  5,5 v.H. Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  626,39 
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Ehemann Arbeitslohn 60.000 €  
Ehefrau ausl. Einkünfte über 12.272 € 
 
also Einzelveranlagung   
 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
                                                                                         Insgesamt 
                                                           €                                   € 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
  Bruttoarbeitslohn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 
  ab 
     Arbeitnehmer-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . .  -920 
  Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.080 . . . . . . . . . . . . . .  59.080 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.080 
 
ab 
   Sonderausgabenpauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -36 
ab Vorsorgepauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2.670 
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.374 
 
Berechnung der Einkommensteuer 
zu versteuern nach dem Grundtarif. . . . . . . . . . .  56.374 . . . . . . . . . . . . . .  15.763 
 
Berechnung des Solidaritätszuschlags 
  festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.763 
  Bemessungsgrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.763 
  davon  5,5 v.H. Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  866,96 
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Anhang II 
 
Monatliche Beträge Kindergeld 15 
 
Deutschland: 
 
1. Kind : € 154 
2. Kind : € 154 
3. Kind : € 154 
4. Kind : € 179 
Folgende : € 179 
 
 
Belgien: 
 
1. Kind: € 74,05 
2. Kind: € 137,03 
3. Kind und folgende: € 204,60 
 

Zusätzlich wird eine Abstufung nach Alter  ausgezahlt:  
a)  Kinder, die vor dem 31. Dezember 1990 geboren sind 

 
-  Erstes Kind (nicht behindert) 
 

Kind geboren zwischen dem 1. Januar 1985 und dem 31 . Dezember 1990:  
 
- unter 18: 27,30 EUR 
- ab 18:  28,75 EUR 
 
Kind geboren zwischen dem 1. Januar 1981 und dem 31 . Dezember 1984: 43,74 EUR 
 
Kind geboren vor dem 1. Januar 1981: 46,04 EUR 
 

-  Andere Kinder (inklusive behinderte Kinder unter 21 ) 
 

Kinder von 12 bis 18:  41,72 EUR 
Kinder über 18:   53,05 EUR 

 
 
b)  Kinder, die nach dem 31. Dezember 1990 geboren sind  
 
-  Erstes Kind (nicht behindert) 
 

Kind von 6 bis 12:  13,42 EUR 
Kind von 12 bis 18:  20,44 EUR 
Kinder über 18:   27,30 EUR 

 
- Andere Kinder (inklusive behinderte Kinder unter 21) 
 

Kind von 6 bis 12:  27,30 EUR 
Kind von 12 bis 18:  41,72 EUR 
Kinder über 18:   53,05 EUR 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2002/missoc_206_de.htm  


